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4.2. ZUSÄTZLICHE BEZAHLUNGEN 
 

 
 
 

4.2.8. Besonderer Sterbekostenbeitrag 
(früher: Todesfallbeitrag) Laut Pensionsgesetz §42 ha-
ben, wenn ein Beamter stirbt, Anspruch auf den besonde-
ren Sterbekostenbeitrag: 
 - der überlebende Ehegatte, der am Sterbetag des Be-
amten mit diesem in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat, 
oder 
 - das Kind (bzw. Enkelkind), das am Sterbetag dem 
Haushalt des Beamten angehört hat, oder 
 - das Kind (bzw. Enkelkind), das die Kosten der Bestat-
tung ganz oder teilweise bestritten hat. 
Neue Regelung im § 20c Abs. 6 GehG: Demnach ge-
bührt, wenn „das Dienstverhältnis durch den Tod des Be-
amten gelöst wird“ den Hinterbliebenen jedenfalls eine 
Zuwendung im Ausmaß von 150% des Referenzbetrages 
(entspricht ca. € 3.600). 
 

Nach § 84 Abs.6 VBG tritt im Fall des Ablebens von Ver-
tragsbediensteten ein Sterbekostenbeitrag an die Stelle 
der Abfertigung und beträgt die Hälfte der zustehenden 
Abfertigung, wenn das Dienstverhältnis kürzer als 3 Jahre 
dauerte, die Höhe des letzten Monatsbezugs. 


